Fortbildungsordnung

der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

für Dentalhygienikerinnen/Dentalhygieniker

vom 27. Januar 2006
Auf Grund von § 71 Abs. 6 i. V. m. §§ 79 Abs. 4, 54 Satz 2 und § 47 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 90 des Gesetzes zur Neuordnung und Modernisierung des Bundesdienstrechts (Dienstrechtsneuordnungsgesetz) vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) hat, mit Zustimmung des Berufsbildungsausschusses der Landeszahnärztekammer vom 20. Oktober 2005, die Vertreterversammlung der Landeszahnärztekammer am 2. Dezember 2005 (Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, Heft 3/2006, S. 654), zuletzt geändert am 4. Dezember 2010 (Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, Heft 3/2011, S. 60), folgende Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer für Dentalhygienikerinnen/Dentalhygieniker beschlossen: 
§ 1

Ziel der Fortbildung

(1)
Die Dentalhygienikerin/der Dentalhygieniker ist ein/e qualifizierte/r Mitarbeiterin/Mitarbeiter des Zahnarztes/ der Zahnärztin, die/der nach seiner/ihrer Anweisung sowie unter seiner/ihrer Aufsicht und Verantwortung Hilfe bei der Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten leistet und auf den Gebieten der Gesundheitsvorsorge, Gesundheitserziehung und Gesundheitsaufklärung unterstützend tätig ist.

(2)
Die Fortbildung ist ausgerichtet auf eine Tätigkeit in freier Praxis und in Zentren für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Sie ist Grundlage zur raschen und reibungslosen Vermittlung von Spezialwissen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen.

§ 2

Zulassungskriterien, Anmeldung

(1)
Die Fortbildung zur Dentalhygienikerin/zum Dentalhygieniker stellt eine Stufenfortbildung dar, die beginnen kann, wer

1. die Prüfung als Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnmedizinischer Fachangestellter bzw. Zahnarzthelferin oder Zahnarzthelfer bestanden hat,

2.
nach Abschluss der Berufsausbildung noch mindestens 1 Jahr als Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnmedizinischer Fachangestellter bzw. Zahnarzthelferin oder Zahnarzthelfer tätig war,

3.1
die Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Fachassistentin oder Zahnmedizinischem Fachassistenten bzw. Zahnmedizinischen Fachhelferin oder Zahnmedizinischen Fachhelfer erfolgreich absolviert hat einschließlich des damit verbundenen Berufspraktikums, dokumentiert durch das von der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg vorgeschriebene Pflichtenheft oder

3.2
die Aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin bzw. zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten erfolgreich absolviert hat, einschließlich des damit verbundenen Berufspraktikums, dokumentiert durch das von der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg vorgeschriebene Pflichtenheft oder

3.3
den Nachweis für eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit als Fachschwester für Zahn- und Mundhygiene führt,
4.
 einen Nachweis über Kenntnisse gemäß der Röntgenverordnung vorlegt,

5.
einen Nachweis über die Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kurses, der zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als zwei Jahre ist, vorlegt und

6.
die Eignungsprüfung nach dieser Fortbildungsordnung absolviert und bestanden hat. Die Eignungsprüfung entfällt für Absolventen mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschul- und Fachhochschulreife innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach erfolgreichem Absolvieren der ZMP-Aufstiegsfortbildung.

(2)
Die Anmeldung hat schriftlich unter Beifügung beglaubigter Fotokopien und Bescheinigungen unter Beachtung der Anmeldefristen zu erfolgen.

§ 3

Ausländische Vorqualifikationen

Auf die Dauer der beruflichen Tätigkeit gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind vergleichbare berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Handlungsfähigkeiten, die ganz oder teilweise im Ausland erworben sind, anzurechnen.

§ 4
Eignungsprüfung


(1)
Vor Beginn der Dentalhygiene-Fortbildung wird eine Eignungsprüfung durchgeführt.

(2)
Die Zulassung zur Eignungsprüfung erfolgt nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen in der Reihenfolge des Eingangs der schriftlichen Anmeldungen.

(3) Die Eignungsprüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Sie umfasst die im Rahmen der Aufstiegsfortbildung vermittelten Handlungs- und Kompetenzfelder entsprechend dem aktuellen Stand.

(4) Die Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht (Note: ausreichend).

(5) Stehen nicht genügend Fortbildungsplätze zur Verfügung, haben Helferinnen aus Baden-Württemberg den Vorrang. Stehen noch Fortbildungsplätze zur Verfügung, dann zählt die Leistung der Eignungsprüfung.

(6) Über die Zulassung zur Fortbildung entscheidet die Landeszahnärztekammer als „Zuständige Stelle“.

(7)
Die Eignungsprüfung entfällt für Absolventinnen und Absolventen mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschul- und Fachhochschulreife innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach erfolgreichem Absolvieren der ZMP-Aufstiegsfortbildung.

§ 5

Bildungsstätte
Die Fortbildung zur Dentalhygienikerin/zum Dentalhygieniker ist nur an einem von der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg anerkannten Institut möglich.

§ 6

Dauer
(1)
Die Fortbildung zur Dentalhygienikerin und zum Dentalhygieniker ist in ihrer Struktur als kompetenzfördernder Lernprozess ausgerichtet und umfasst mindestens 800 Stunden, davon mindestens 400 Stunden theoretischer Unterricht.

(2)
Die Fortbildung kann in Vollzeitform, berufsbegleitend oder in Bausteinmodulen durchgeführt werden.

(3)
Die Fortbildungszeit ist mehrphasig strukturiert. Sie setzt sich zusammen aus theoretischen Inhalten, vorklinischen Übungen und klinisch praktischen Bestandteilen.

(4)
Die klinische Fortbildungszeit kann – auf der Basis eines Intensivpraktikums im jeweiligen Institut – entweder im Fortbildungsinstitut selbst und/oder der PAR-Abteilung einer Universitätszahnklinik und/oder in der Praxis einer/eines ermächtigten niedergelassenen Zahnärztin/Zahnarztes erfolgen.

(5)
Soweit eine Vergleichbarkeit der Fortbildungsinhalte gegeben ist, kann die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg auf schriftlichen Antrag Fortbildungsteile, die bei einer anderen Landeszahnärztekammer durchgeführt worden sind, anrechnen.

§ 7

Handlungs- und Kompetenzfelder

Während der Fortbildungszeit werden die für eine qualifizierte Mitarbeit der Dentalhygienikerin/des Dentalhygienikers erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt. Die Unterrichtung erstreckt sich insbesondere auf folgende Lerngebiete:

I.
THEORIE

A. Allgemeine Grundlagen
1. Medizinisch

a) Anatomie, Physiologie und Pathologie des Kausystems

b) Hygiene und Mikrobiologie

2. Naturwissenschaftlich

a) Biologie

b) Chemie.

B. Fachspezifische Grundlagen
1. Medizinischer Bereich

2. Zahnmedizinischer Bereich

3. Interdisziplinärer Bereich.

II.
PRAXIS

A. Assistenz bei der Gesundheitsberatung und Betreuung der Patienten

1. Fachliche Grundlagen:
· Spezielle Anatomie, Physiologie und Pathologie der Zähne und des Parodontiums

· Aufklärung über Entstehung von Karies- und Parodontalerkrankungen

· Aufklärung über zahnmedizinisch vernünftige Ernährung

· Individuelle Aufklärung über korrekte Mundhygiene

· Aufklärung über zahnärztlich-prophylaktische Fluoridierungsmaßnahmen.

2. Methodische Grundlagen:

· Patientenführung und Motivation

· Pädagogik und Psychologie

· Kommunikation und Rhetorik.

B. Assistenz bei der gesamten zahnärztlichen Behandlung mit den Schwerpunkten

1. Assistenz bei der systematischen Parodontalbehandlung 

· Herstellung von Röntgenaufnahmen und orientierende Befunderhebung (z. B. Indexerhebungen, Situationsmodelle)

· Behandlungsorganisation

· Aufsuchen und Eliminieren lokaler Reizfaktoren

· Entfernung von harten und weichen Zahnbelägen – supragingival

· Entfernung harter und weicher Beläge von Zahn- und/oder Wurzeloberflächen – klinisch erreichbar subgingival

· Entfernung harter und weicher Beläge an Implantatoberflächen bis klinisch erreichbar subgingival

· Nahtentfernung
· Systematische Nachsorge und Recall

· Organisation und praktische Umsetzung der unterstützenden parodontalen/ implantologischenTherapie

· Dokumentation und Abrechnung der PAR-Leistung nach GOZ und GKV.

2. Assistenz bei der zahnärztlichen Prophylaxe 

· Austestung der individuellen Kariesdisposition

· Herstellung von Röntgenaufnahmen und orientierende Befunderhebung (Indexerhebungen, Situationsmodelle)

· Bedarfsgerechte Prophylaxeplanung

· Absolute Trockenlegung

· Fissurenversiegelung bei kariesfreien Zähnen

· Lokale Fluoridapplikation

· Dokumentation und Abrechnung der Prophylaxeleistung nach GOZ und GKV.


C. Assistenz bei der Ausbildung von Auszubildenden

· Gestaltung, Führung und Überprüfung der Ausbildung anhand des Berichtsheftes und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

D. Assistenz bei der Fortbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten

· Kontrolle der inhaltlichen und formalen Anforderungen im Bereich der Fortbildungsordnung für Zahnmedizinische Fachangestellte.

E. Assistenz bei Notfallsituationen in der zahnärztlichen Praxis

§ 8

Prüfungsgegenstand

Die Prüfung erstreckt sich auf die in § 7 genannten Handlungs- und Kompetenzfelder und richtet sich nach der Prüfungsordnung für Dentalhygienikerinnen der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.

§ 9

Zeugnis

Nach bestandener Prüfung erteilt die Landeszahnärztekammer der Dentalhygienikerin/ dem Dentalhygieniker ein Zeugnis in deutscher Sprache.

§ 10

Rücknahme der Bezeichnung

(1)
Das Recht zum Führen der Bezeichnung „Dentalhygienikerin“ oder „Dentalhygieniker“ kann zurückgenommen werden, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren.
(2)
Vor der Entscheidung ist die Dentalhygienikerin oder der Dentalhygieniker zu hören.

(3)
Zuständig für das Verfahren ist der Vorstand derjenigen Landeszahnärztekammer, in deren Bereich die Dentalhygienikerin oder der Dentalhygieniker tätig ist. Wird die Berufstätigkeit nicht ausgeübt, so ist der Vorstand derjenigen Landeszahnärztekammer zuständig, die die Anerkennungsurkunde ausgestellt hat.

§ 11

Geltungsbereich

(1)
Diese Fortbildungsordnung gilt für den Bereich der Landeszahnärztekammer Baden-Württem-berg.
(2)
Die vor einer anderen (Landes-) Zahnärztekammer als Zuständige Stelle absolvierten Prüfungen werden anerkannt, soweit sie nach einer dieser Ordnung entsprechenden Fortbildungsordnung abgelegt worden sind.

§ 12

Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser Fortbildungsordnung werden im jeweiligen Einzelfall im amtlichen Sprachgebrauch in ihrer geschlechtsspezifischen Bezeichnung verwendet.

§ 13

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für Dentalhygieniker/Dentalhygienikerinnen vom 8. Januar 2001 außer Kraft.
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